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                    	Ihr ProduktIhr Produkt
Nichts, was nicht geht: Unsere flexiblen Maschinen und Anlagen transportieren, wiegen, zählen, dosieren und verpacken mit Präzision Snacks, Sticks, Süßwaren, Stapelchips, Cookies, Lebensmittel, Pulver, Pet- und Non-Food-Artikel.
Zur Produktübersicht
	Gehe zu Ihr Produkt
	Snacks und Cracker
	Süßwaren
	Frische und gefrorene Lebensmittel
	Sticks
	Cookies
	Stapelchips
	Pulver
	Tierfutter
	Non-Food


Verpackungslinien für Ihr Produkt
[image: Icon mit Hand die eine Maschine trägt in lila und orange]
Von der Zuführung bis zum Tray: Unsere modular kombinierbaren Verpackungsmaschinen sorgen für reibungslose Prozessabläufe. Als integrierte Verpackungslinie aus einer Hand. Für individuelle Komplettlösungen – ganz nach Ihrem Bedarf.

Zu den Verpackungslinien




	Unsere VerpackungssystemeUnsere Verpackungstechnik
Individuelle Verpackungslösungen für individuelle Produkte – Mit unseren innovativen Maschinen und Anlagen erhalten Sie genau das. Von Mehrkopfwaagen und Dosiersystemen bis zur Stapelchipsanlage. Immer zuverlässig und immer nach Ihren Bedürfnissen.
Zu unseren Verpackungsmaschinen
	Gehe zu Unsere Verpackungssysteme
	Zuführ-, Verteil- und Puffersysteme
	Mehrkopfwaagen
	Dosiersysteme
	Zählanlagen
	Produktübergaben
	Vertikale Schlauchbeutelmaschinen
	Stapelchipsanlagen
	

	Verpackungslinien
	Service


Verpackungslinien für Ihr Produkt
[image: Icon mit Hand die eine Maschine trägt in lila und orange]
Von der Zuführung bis zum Tray: Unsere modular kombinierbaren Verpackungsmaschinen sorgen für reibungslose Prozessabläufe. Als integrierte Verpackungslinie aus einer Hand. Für individuelle Komplettlösungen – ganz nach Ihrem Bedarf.

Zu den Verpackungslinien




	Über unsÜber uns
Seit 1953 bringen wir Ihre Produkte in die Verpackung – in der richtigen Menge. Immer und überall. Von Food- über Pet- bis Non-Food-Artikel. Dafür entwickeln wir erfolgreich innovative Verpackungsmaschinen und -anlagen.
Erfahren Sie mehr über uns
	Gehe zu Über uns
	Unsere Qualitätsversprechen
	Unsere Historie
	Karriere
	News und Events


Verpackungslinien für Ihr Produkt
[image: Icon mit Hand die eine Maschine trägt in lila und orange]
Von der Zuführung bis zum Tray: Unsere modular kombinierbaren Verpackungsmaschinen sorgen für reibungslose Prozessabläufe. Als integrierte Verpackungslinie aus einer Hand. Für individuelle Komplettlösungen – ganz nach Ihrem Bedarf.

Zu den Verpackungslinien
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                Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) und Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) von Hastamat und der Piepenbrock Unternehmensgruppe
            

        



            

    
            
                Allgemeine Einkaufsbedingungen
            

        



            



        
    



                
                Nachfolgend finden Sie die gültigen Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) der Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH + Co. KG (Stand: 20. Juli 2020) und den Supplier Code of Conduct.. Außerdem können Sie hier die ergänzenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Hastamat Verpackungstechnik GmbH + Co.KG einsehen (Stand: 3. April 2017).

AEB Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH + Co. KG
 Ergänzung Hastamat Verpackungstechnik GmbH + Co.KG
 Supplier Code of Conduct von Piepenbrock

            

        


                        
                            



                        
                        
                            



                        
                    

                

            


        


    

            
                
                    
                        
                        
                            



                        
                        

    
            
                
                    

    
        
            

    
            
                Was ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz?
            

        



            



            



        
    



                
                Für alle Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern trat am 1. Januar 2023 das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Kraft. Was aber verbirgt sich dahinter? Das LkSG soll dafür sorgen, dass Unternehmen menschenrechts- und umweltbezogene Standards innerhalb ihrer Lieferketten beachten. Verstöße sollen möglichst frühzeitig erkannt, gemindert und beseitigt werden.

Diesen Aufgaben kommen auch wir als Teil der Piepenbrock Unternehmensgruppe nach und haben im Zuge dessen unter anderem eine Grundsatzerklärung abgegeben und einen Menschenrechtsbeauftragen benannt. Dieser kontrolliert die Einhaltung des LkSG und ist zeitgleich Ihr Ansprechpartner bei Beschwerden oder Hinweisen zu Verstößen. Sie können sich aber auch direkt über das Online-Beschwerdeverfahren an uns wenden.
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								Grundsatzerklärung 
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								Menschenrechtsbeauftragter 
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									Wer kann das Beschwerdeverfahren nutzen?
								
								
								
								
									
									Das Beschwerdeverfahren kann jeder nutzen, der Hinweise zu tatsächlichen oder vermuteten Gesetzesverstößen, Verstößen gegen den Verhaltenskodex (Code of Conduct) oder gegen Richtlinien in Bezug auf ein Unternehmen der Piepenbrock Unternehmensgruppe melden möchte. Dies gilt für Mitarbeiter dieser Unternehmen, für Mitglieder der Unternehmens- oder Betriebsleitung sowie für Geschäftspartner oder Dritte.

								

							


					

				

			

		

	
		
			
				
					
					
							
								
									Was kann gemeldet werden?
								
								
								
								
									
									Über das Beschwerdeverfahren können Meldungen und Bedenken über tatsächliches oder potenzielles Fehlverhalten, Verstöße gegen Vorschriften oder Gesetze mit Bezug zu einer Menschenrechtsverletzung oder einem im Lieferkettengesetz definierten umweltbezogenen Risiko gemeldet werden. 
 Gemeldet werden können auch menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten, die durch das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens der Piepenbrock Unternehmensgruppe im eigenen Geschäftsbereich oder eines unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferers entstanden sind. Die Auswahl im Reiter „Art des Verstoßes“ im Beschwerdeformular unterstützt Sie bei richtigen Zuordnung einer Meldung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie oder in dem offiziellen Gesetzestext zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

Das Verfahren steht nicht für allgemeine Beschwerden, Produkt- und Gewährleistungsanfragen oder individuelle Rechtsberatung zur Verfügung. Es sollen nur solche Hinweise abgegeben werden, bei denen der Hinweisgeber hinreichenden Grund zu der Annahme hat, dass die von ihm gemeldeten oder offengelegten Informationen der Wahrheit entsprechen.

								

							


					

				

			

		

	
		
			
				
					
					
							
								
									Wird ein Hinweis vertraulich behandelt?
								
								
								
								
									
									Die Identität des Hinweisgebers wird durch Gesetz und vertragliche Regelungen mit den beauftragenden Unternehmen geschützt. Die Identität des Hinweisgebers wird nur weitergegeben, wenn die Weitergabe für Folgemaßnahmen erforderlich ist und der Hinweisgeber ausdrücklich zustimmt. Die Identität eines Hinweisgebers, der vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Informationen meldet, wird nicht geschützt.

								

							


					

				

			

		

	
		
			
				
					
					
							
								
									Kann ein Hinweis anonym abgegeben werden?
								
								
								
								
									
									Über das Beschwerdeverfahren können Hinweise auch anonym abgegeben werden. Für eine effektive Verfolgung kann es erforderlich werden, Rückfragen an den Hinweisgeber zu stellen. Die Beschwerdestelle, der Menschenrechtsbeauftragte, wird den Hinweisgeber deshalb ermutigen, für Rückfragen seine Kontaktdaten anzugeben. Die Identität des Hinweisgebers wird vertraulich behandelt.

								

							


					

				

			

		

	
		
			
				
					
					
							
								
									Entstehen Kosten für den Hinweisgeber?
								
								
								
								
									
									Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt das Unternehmen. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Informationen meldet und dadurch einen Schaden verursacht, ist aber zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

								

							


					

				

			

		

	
		
			
				
					
					
							
								
									Was passiert nach der Abgabe eines Hinweises?
								
								
								
								
									
									Die Beschwerdestelle, der Menschenrechtsbeauftragte, wird den Hinweis dokumentieren und dem Hinweisgeber den Eingang des Hinweises innerhalb von sieben Tagen bestätigen. Er prüft die Stichhaltigkeit des Hinweises und stellt – wenn möglich und erforderlich – Rückfragen an den Hinweisgeber.
 Die Beschwerdestelle, der Menschenrechtsbeauftragte, gibt eine Zusammenfassung des Hinweises, sowie alle für Folgemaßnahmen erforderlichen Informationen unter Beachtung der Vertraulichkeit zur weiteren Bearbeitung an Veranlassung von Abhilfemaßnahmen an die im Unternehmen fachlich zuständige Person oder Abteilung. Der Menschenrechtsbeauftragung hält die weitere Bearbeitung sowie die Durchführung von Abhilfemaßnahmen nach.

Die Beschwerdestelle, der Menschenrechtsbeauftragte, gibt dem Hinweisgeber innerhalb von drei Monaten nach der Eingangsbestätigung eine Rückmeldung, einschließlich geplanter sowie bereits ergriffener Abhilfemaßnahmen sowie der Gründe für die Maßnahmen. Sollte eine Rückmeldung die Rechte der Personen, die Gegenstand eines Hinweises sind oder die in dem Hinweis genannt werden, beeinträchtigen oder interne Ermittlungen erschweren oder verhindern, erfolgt ausnahmsweise keine Rückmeldung oder eine Rückmeldung ohne Angabe von Abhilfemaßnahmen oder Gründen.

								

							


					

				

			

		

	
		
			
				
					
					
							
								
									Werden Hinweisgeber vor Nachteilen geschützt?
								
								
								
								
									
									Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmer nicht als Reaktion auf die Abgabe eines Hinweises oder die Unterstützung bei der Abgabe eines Hinweises benachteiligen oder ihnen Nachteile androhen, sofern zumindest hinreichender Grund zu der Annahme bestand, dass die gemeldeten oder offengelegten Informationen der Wahrheit entsprechen. Dabei gilt eine sogenannte Beweislastumkehr. Wird zum Beispiel ein Arbeitnehmer nach der Abgabe eines Hinweises gekündigt, muss der Arbeitgeber beweisen, dass die Kündigung nicht aufgrund der Abgabe des Hinweises erfolgt ist.
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                                Land auswählen
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Angola
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bangladesch
Belarus
Belgien
Belize
Benin
Bhutan
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Botswana
Brasilien
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Costa Rica
Dänemark
Demokratische Republik Kongo
Deutschland
Dominikanische Republik
Dschibuti
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Eswatini
Falklandinseln
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch-Guayana
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Griechenland
Grönland
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Honduras
Hongkong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Komoren
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Mongolei
Montenegro
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nepal
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niger
Nigeria
Nordkorea
Nordmazedonien
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Puerto Rico
Republik Kongo
Republik Moldau
Republik Zypern
Ruanda
Rumänien
Russland
Salomonen
Sambia
São Tomé und Príncipe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
Südafrika
Sudan
Südkorea
Südsudan
Suriname
Syrien
Taiwan
Tansania
Thailand
Togo
Tonga
Tschad
Tschechien
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Vietnam
West Sahara
Zentralafrikanische Republik
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